
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metallindustrie   Metallindustrie 
Geschäftsstelle Herford Geschäftsstelle Minden 
Mittelweg 28 Pöttcherstraße 10 
32051 Herford 32423 Minden 
  (05221) 93360   (0571) 828200 
Fax (05221) 933619 Fax (0571)   85194 
e-mail: info@arbeitgeberverband-herford.de e-mail: info@agv-minden.de  

Am Sparrenberg 8 
33602 Bielefeld 

 0521 964870 
Fax 0521 9648787 

E-Mail: info@unternehmerverband.de 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Allgemeines Rundschreiben Nr. 85/2021 
vom 31. März 2021 

 
 
Corona:  
Weitere Allgemeinverfügung zur „Notbremse“ vom 29. März 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Rundschreiben vom 30. März 2021 hatten wir Sie u.a. über die NRW-Allgemeinverfügung 
„Maßnahmen in Kreisen oder kreisfreien Städten nach der Corona-Notbremse gemäß § 16 der 
Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 in der ab dem 29. März 2021 geltenden Fassung“ 
vom 26. März informiert, mit der das MAGS für 31 Kommunen die sog. Notbremse zum 29. März 
festgestellt hat. 
 
Aktuell hat das MAGS die Notbremse für sieben weitere Kommunen zum 30. März und zwei weite-
re Kommunen zum 31. März festgestellt. Sie finden die entsprechende Allgemeinverfügung vom 
29. März anbei (Anlage 1).  
 
Hinweis: 
Wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die „Variante 2“ (Testoption) wählt, muss sie dazu eine 
eigene Allgemeinverfügung im Einvernehmen mit dem MAGS erlassen. Hierüber informieren die 
jeweiligen Kommunen. 
Eine Übersicht des MAGS mit Stand 29. März, wie die Kommunen verfahren, finden Sie anbei 
(Anlage 2).  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kühnel 
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